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Anlage 2 

Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen 

 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieter Unklarheiten, so ha-

ben sie unverzüglich das Wirtschaftsministerium in Textform darauf hinzuweisen. 

 

2  Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren 

an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausge-

schlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen haben Bieter auf 

Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art Bieter wirtschaftlich 

und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 

 

3 Angebot 

3.1  Für das Angebot ist der vom Wirtschaftsministerium vorgegebene Vordruck (Ange-

botsschreiben) zu verwenden; das Angebot ist an der dafür vorgesehenen Stelle 

zu unterschreiben. Die vom Wirtschaftsministerium vorgegebene Leistungs- bzw. 

Aufgabenbeschreibung ist allein verbindlich. 

3.2  Unterlagen, die vom Wirtschaftsministerium nach Angebotsabgabe verlangt wer-

den, sind dem Wirtschaftsministerium bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einzu-

reichen. 

3.3 Alle Preise sind in Euro mit höchstens zwei Nachkommastellen anzugeben.  

 Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne 

Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des 

geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.  

 

4 Eignungsnachweis für andere Unternehmen 

Beabsichtigen Bieter, sich bei der Erfüllung eines Auftrages der Fähigkeiten ande-

rer Unternehmen zu bedienen, müssen sie Art und Umfang der dafür vorgesehe-

nen Leistungsbereiche in ihrem Angebot bezeichnen. Zum Nachweis, dass ihnen 

die erforderlichen Fähigkeiten (Mittel, Kapazitäten) der anderen Unternehmen zur 

Verfügung stehen, haben sie auf gesondertes Verlangen des Wirtschaftsministeri-

ums zu dem von diesem bestimmten Zeitpunkt diese Unternehmen zu benennen 

und entsprechend Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.  


